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STATUTENSTATUTENSTATUTENSTATUTEN     

I .I .I .I .     Zweck, Aufgaben, Mitgl iedschaftZweck, Aufgaben, Mitgl iedschaftZweck, Aufgaben, Mitgl iedschaftZweck, Aufgaben, Mitgl iedschaft     

Art i ke l   1Ar t i ke l   1Ar t i ke l   1Ar t i ke l   1     Name und S i t zName und S i t zName und S i t zName und S i t z     

Unter dem Namen „Bürger für Bürger“ besteht ein politisch und konfessio-
nell neutraler Verein im Sinne von Art. 60 des Schweizerischen Zivilgesetz-
buches.  

Sitz des Vereins ist Zürich. 

Ar t i ke l   2Ar t i ke l   2Ar t i ke l   2Ar t i ke l   2     ZweckZweckZweckZweck     

Der Zweck des Vereins besteht in der Wahrung der Volkssouveränität und 
der Direkten Demokratie sowie der Bekämpfung von Behördenpropaganda. 

Ar t i ke l   3Ar t i ke l   3Ar t i ke l   3Ar t i ke l   3     AufgabenAufgabenAufgabenAufgaben     

Der Verein unterstützt und fördert die Volkssouveränität und Direkte Demo-
kratie und bekämpft Behördenpropaganda mit allen ihm zur Verfügung ste-
henden Mitteln. 
Er informiert die Bevölkerung, Behörden und Parlamentarier über die Be-
deutung der Volkssouveränität und der Direkten Demokratie sowie die Ge-
fahren der Behördenpropaganda. 
Er kann im Rahmen des Vereinszweckes weitere Aufgaben übernehmen 
und mit anderen Organisationen zusammenarbeiten. Die zur Erfüllung des 
Vereinszwecks geeigneten Aktivitäten werden vom Vorstand festgelegt. 

Ar t i ke l   4Ar t i ke l   4Ar t i ke l   4Ar t i ke l   4     Mi tg l i edschaf tMi tg l i edschaf tMi tg l i edschaf tMi tg l i edschaf t     

Als Mitglied kann jede natürliche und juristische Person aufgenommen 
werden, die bereit ist, den Vereinszweck zu unterstützen. Die Aufnahme 
erfolgt durch den Vorstand. 

Der Austritt kann jederzeit durch schriftliche Erklärung erfolgen. Der Beitrag 
für das laufende Vereinsjahr bleibt geschuldet. 
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Mitglieder, die gegen die Statuten oder gegen die Grundsätze des Vereins 
verstossen oder den Verein anderweitig schädigen, können ausgeschlos-
sen werden. Über den Ausschluss eines Mitgliedes entscheidet der Vor-
stand abschliessend ohne Angabe von Gründen. 

I I .I I .I I .I I .     OrganisationOrganisationOrganisationOrganisation     

Art i ke l   5Ar t i ke l   5Ar t i ke l   5Ar t i ke l   5     A l lgeme inesAl lgeme inesAl lgeme inesAl lgeme ines     

Die Vereinsorgane sind: 
– die Generalversammlung 
– der Vorstand 
– die Revisionsstelle 

Anderweitige Bestimmungen vorbehalten, genügt für sämtliche Beschlüsse 
und Wahlen das einfache Mehr der Stimmenden.  

Wahlen und Abstimmungen werden offen vorgenommen, wenn nicht min-
destens ein Viertel der anwesenden Stimmberechtigten die geheime 
Stimmabgabe verlangt. 

Ar t i ke l   6Ar t i ke l   6Ar t i ke l   6Ar t i ke l   6     D ie  Genera lve rsammlungDie  Genera lve rsammlungDie  Genera lve rsammlungDie  Genera lve rsammlung     

In die Zuständigkeit der Generalversammlung fallen: 
– Abnahme des Jahresberichts und des Protokolls der letzten Mitglie-

derversammlung; 
– Genehmigung der Jahresrechnung und des Revisionsberichts; 
– Die Festsetzung der Mitgliederbeiträge. 
– Die Wahl des Präsidenten und der weiteren Mitglieder des Vorstan-

des sowie der Rechnungsrevisoren. 
– Die Änderung der Statuten und die Auflösung des Vereins. 
– Alle weiteren Geschäfte, die ihr vom Vorstand übertragen werden. 

Die Generalversammlung wird vom Vorstand mindestens einmal jährlich 
einberufen (ordentliche Generalversammlung). 

Ein Fünftel der Mitglieder kann vom Vorstand deren Einberufung verlangen 
(ausserordentliche Generalversammlung). 

Die Einladung mit Traktanden erfolgt mindestens 4 Wochen im voraus. An-
träge sind mindestens 2 Wochen vor der Generalversammlung an den Vor-
stand schriftlich einzureichen. 
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Ar t i ke l   7Ar t i ke l   7Ar t i ke l   7Ar t i ke l   7     De r  VorstandDer  VorstandDer  VorstandDer  Vorstand     

Der Vorstand besteht aus mindestens 3 Mitgliedern. Die Amtsdauer be-
trägt 2 Jahre, eine Wiederwahl ist möglich. Er konstituiert sich selbst. Er 
bezeichnet seine zeichnungsberechtigten Mitglieder und die Art der Zeich-
nungsberechtigung. 

Mindestens 3 Mitglieder des Vorstandes müssen anwesend sein, damit 
der Vorstand beschlussfähig ist. Er fasst seine Beschlüsse mit einfachem 
Mehr der anwesenden Vorstandsmitglieder. Die Beschlüsse des Vorstan-
des können auch auf dem Zirkularweg gefasst werden, sofern wenigstens 
2/3 der Mitglieder dem gestellten Antrag zustimmen. 

Dem Vorstand obliegen sämtliche Aufgaben, die nicht einem anderen Or-
gan übertragen wurden, insbesondere: 

– die Planung, Beschlussfassung und Durchführung von Aktivitäten, die 
zur Erfüllung des Vereinszwecks gemäss Art. 2 beitragen; 

– die zeitlich befristete Bestellung von Arbeitsgruppen zur Vorbereitung 
und Durchführung spezieller Aktivitäten; 

– die Vertretung des Vereins nach aussen. 

Ar t i ke l   8Ar t i ke l   8Ar t i ke l   8Ar t i ke l   8     D ie  Rev is ionsste l l eD ie  Rev is ionsste l l eD ie  Rev is ionsste l l eD ie  Rev is ionsste l l e     

Die Generalversammlung wählt zwei Rechnungsrevisoren, bzw. eine Revi-
sionsstelle, die nicht dem Verein anzugehören brauchen. Die Amtsdauer 
beträgt 2 Jahre, eine Wiederwahl ist möglich. Sie prüfen jährlich die Jah-
resrechnung und stellen der Generalversammlung Antrag über deren Ab-
nahme. 

I I I .I I I .I I I .I I I .     Rechnungswesen, GeschäftsjahrRechnungswesen, GeschäftsjahrRechnungswesen, GeschäftsjahrRechnungswesen, Geschäftsjahr     

Art i ke l   9Ar t i ke l   9Ar t i ke l   9Ar t i ke l   9     Ge ldmi t te lGe ldmi t te lGe ldmi t te lGe ldmi t te l     

Die Ausgaben des Vereins werden gedeckt durch die Mitgliederbeiträge 
und Zuwendungen sowie Erträgen aus Sammlungen, Vermächtnissen, 
Schenkungen und anderen Zuwendungen und dem Erlös der übrigen Ein-
nahmen. 

Die persönliche Haftung der Mitglieder ist ausgeschlossen. 

Für Verbindlichkeiten des Vereins haftet ausschliesslich das Vereinsvermö-
gen. 
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Ar t i ke l   10Ar t i ke l   10Ar t i ke l   10Ar t i ke l   10     Mi tg l i ederbe i t rägeMi tg l i ederbe i t rägeMi tg l i ederbe i t rägeMi tg l i ederbe i t räge     

Der Mitgliederbeitrag – für natürliche Personen Fr. 80.– pro Jahr. 
beträgt: – für Ehepaare Fr. 140.– pro Jahr. 

– für juristische Personen Fr. 250.– pro Jahr. 

Ar t i ke l   11Ar t i ke l   11Ar t i ke l   11Ar t i ke l   11     Geschäf ts jahr  uGeschäf ts jahr  uGeschäf ts jahr  uGeschäf ts jahr  unnnnd Amtsdauerd  Amtsdauerd  Amtsdauerd  Amtsdauer     

Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Juni und endet am 31. Mai. 

Die Amtsdauer aller gewählten Vereinsorgane beträgt zwei Jahre.  
Eine Wiederwahl ist möglich. 

IV.IV.IV.IV.     Revision der Statuten, Auf lösung undRevision der Statuten, Auf lösung undRevision der Statuten, Auf lösung undRevision der Statuten, Auf lösung und Liquidation Liquidation Liquidation Liquidation     

Art i ke l   12Ar t i ke l   12Ar t i ke l   12Ar t i ke l   12     StatutenänderungStatutenänderungStatutenänderungStatutenänderung     

Die vorliegenden Statuten können von der Generalversammlung jederzeit 
mit Zweidrittelmehrheit der Stimmenden abgeändert werden. Die Abän-
derungsanträge sind in der Einladung zur Generalversammlung genau zu 
bezeichnen. 

Ar t i ke l   13Ar t i ke l   13Ar t i ke l   13Ar t i ke l   13     Auf lösung und L iqu idat ionAuf lösung und L iqu idat ionAuf lösung und L iqu idat ionAuf lösung und L iqu idat ion     

Die Auflösung des Vereins kann von der Generalversammlung mit Dreivier-
telmehrheit der Stimmenden beschlossen werden, die auch über die Ver-
wendung eines allfällig vorhandenen Vereinsvermögens im Rahmen eines 
gleichartigen oder ähnlichen Zwecks beschliesst. Die Liquidation erfolgt 
durch den Vorstand. 

Ar t i ke l   14Ar t i ke l   14Ar t i ke l   14Ar t i ke l   14     Sch lussbest immungenSch lussbest immungenSch lussbest immungenSch lussbest immungen     

Diese Statuten vom 1. Juni 2002 treten mit ihren Änderungen vom 22. 
November 2008 und 2. Oktober 2010 durch Beschluss der Generalver-
sammlung vom 2. Oktober 2010 am 2. Oktober 2010 in Kraft. 

 

Der Präsident Der Aktuar 

 

Markus Erb Paul Meier 


